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Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-
ten und die Ihnen zustehenden Rechte.  
 
Ausnahme: Die Informationspflicht nach Art. 13 DSGVO besteht nicht, wenn und soweit die 
betroffene Person bereits über die Informationen verfügt. 
 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
 
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 
Landratsamt 
Verkehrs- und Ordnungsamt – Referat Allgemeines Ordnungsrecht 
Hausanschrift: 01796 Pirna, Schloßhof 2/4 
Postanschrift: 01782 Pirna, Postfach 10 02 53/54  
Telefon: 03501 515-4201  
E-Mail: verkehr-ordnung@landratsamt-pirna.de 
 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
 
Hausanschrift: 01796 Pirna, Schloßhof 2/4 (Haus EF)  
Postanschrift: 01782 Pirna, Postfach 10 02 53/54  
Telefon: 03501 515-1050  
E-Mail: datenschutz@landratsamt-pirna.de 
 
Zwecke und Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung 
 
Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) und e) DSGVO in Verbindung mit 
den Vorschriften des Sächsischen Versammlungsgesetzes (SächsVersG) zur Erfüllung ge-
setzlicher Verpflichtungen und zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die in Ausübung öffentlicher 
Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen gemäß §§ 29, 30 SächsVersG übertragen wurde, 
erhoben und verarbeitet. Insofern dient die Verarbeitung der Daten der Umsetzung öffentlich-
rechtlicher Rechtsnormen, insbesondere dem Sächsischen Versammlungsrecht, gegebenen-
falls dem Ordnungswidrigkeiten- oder dem Strafrecht.  
 
Die Datenerhebung und -verarbeitung erfolgt für folgende Zwecke: 

 Beurteilung der sicherheitsrechtlichen Zuverlässigkeit des Versammlungsleiters 

 Beurteilung, ob öffentlich-rechtliche Vorschriften der Durchführung der angezeigten 
Versammlung entgegenstehen 

 Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren  
 
Empfänger bzw. Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
 
Im Rahmen des Verwaltungsverfahrens werden die personenbezogenen Daten nur in dem 
Umfang an andere Fachämter des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge oder ex-
terne Fachbehörden übermittelt, soweit dies für die Prüfung und Entscheidung erforderlich ist. 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden insbesondere weitergegeben an: 

 das Büro Landrat 

 das Referat Bußgeldstelle im Ordnungswidrigkeitenverfahren  

 die Polizeidirektion Dresden, Polizeireviere, Bundespolizei  
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 die örtlich zuständige Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung 

 der Eigentümer der jeweiligen Versammlungsörtlichkeit 

 Staatsanwaltschaften und Gerichte 

 ggf. das Landesamt für Verfassungsschutz  

 die Landesdirektion Sachsen als Fachaufsichtsbehörde  

 ggf. das Sächsische Staatsministerium des Innern als oberste Fachaufsichtsbehörde 
 
Speicherdauer 
 
Ihre Daten werden aufgrund der festgelegten Aufbewahrungsfristen gemäß § 31 Abs. 2 Sächs-
VersG längstens für die Dauer von 2 Jahren gespeichert, soweit dies zur Beurteilung der Ge-
fahrenlage bei zukünftigen Versammlungen erforderlich ist. 
 
Sie haben folgende Datenschutzrechte 
 
Sie können unter o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten ver-
langen (Auskunftsrecht), sie können eine Berichtigung verlangen, wenn nachweislich unrich-
tige Daten zu Ihrer Person gespeichert sind (Recht auf Berichtigung). Sie haben, unter be-
stimmten Voraussetzungen, das Recht das Löschen Ihrer Daten zu verlangen (Recht auf Lö-
schung). Ihnen kann unter Umständen ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung der per-
sonenbezogenen Daten zustehen (Recht auf Einschränkung der Verarbeitung). Gegebenen-
falls haben Sie ein allgemeines Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung, dieser Wider-
spruch ist zu begründen (Widerspruchsrecht). Ihnen kann das Recht auf Herausgabe der von 
Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
zustehen (Recht auf Datenübertragbarkeit). 
 
Beschwerderecht 
 
Sie haben das Recht sich mit einer Beschwerde an den o. g. Datenschutzbeauftragten oder 
an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die örtlich zuständige Behörde ist: 
 
Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte 
Postfach 11 01 32 
01330 Dresden 
 
Pflichten 
 
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist aufgrund § 14 SächsVersG erforderlich. 
Sie sind verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen. Das Landratsamt des 
Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge benötigt Ihre Daten, um Ihre Versammlungs-
anzeige bearbeiten und ggf. notwendige Entscheidungen nach dem SächsVersG treffen zu 
können. 
 
Zweckänderung 
 
Die erhobenen personenbezogenen Daten werden nur für den angegebenen Zweck verarbei-
tet. Werden die Daten für einen anderen Zweck verarbeitet, dann informieren wir Sie im Rah-
men der gesetzlichen Bestimmungen. 
 


